
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/12/13 8Ob647/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1984

Norm

ABGB §163c Abs2

Rechtssatz

Vor dem Eintritt der Feststellungswirkung liegt nur ein sogenanntes "hinkendes Anerkenntnis" vor, das noch keine

Rechtskraft und Gestaltungswirkung hat.

Entscheidungstexte

8 Ob 647/84

Entscheidungstext OGH 13.12.1984 8 Ob 647/84

Veröff: ÖA 1986,45
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